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Inhalt der Bilanz 

§ 198. (1) In der Bilanz sind das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die 
unversteuerten Rücklagen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die 
Rechnungsabgrenzungsposten gesondert auszuweisen und unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des 
§ 195 aufzugliedern. 

(2) Als Anlagevermögen sind die Gegenstände auszuweisen, die bestimmt sind, dauernd dem 
Geschäftsbetrieb zu dienen. 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2009) 

(4) Als Umlaufvermögen sind die Gegenstände auszuweisen, die nicht bestimmt sind, dauernd dem 
Geschäftsbetrieb zu dienen. 

(5) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlußstichtag 
auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind. 

(6) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlußstichtag 
auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind. 

(7) Ist der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit zum Zeitpunkt ihrer Begründung höher als der 
Ausgabebetrag, so darf der Unterschiedsbetrag in den Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite 
aufgenommen und muß dann gesondert ausgewiesen werden. Der eingesetzte Betrag ist durch 
planmäßige jährliche Abschreibung zu tilgen. 

(8) Für Rückstellungen gilt folgendes: 

 1. Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus 
schwebenden Geschäften zu bilden, die am Abschlußstichtag wahrscheinlich oder sicher, aber 
hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmt sind. 

 2. Rückstellungen dürfen außerdem für ihrer Eigenart nach genau umschriebene, dem Geschäftsjahr 
oder einem früheren Geschäftsjahr zuzuordnende Aufwendungen gebildet werden, die am 
Abschlußstichtag wahrscheinlich oder sicher, aber hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts 
ihres Eintritts unbestimmt sind. Derartige Rückstellungen sind zu bilden, soweit dies den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. 

 3. Andere Rückstellungen als die gesetzlich vorgesehenen dürfen nicht gebildet werden. Eine 
Verpflichtung zur Rückstellungsbildung besteht nicht, soweit es sich um Beträge von 
untergeordneter Bedeutung handelt. 

 4. Rückstellungen sind insbesondere zu bilden für 
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 a) Anwartschaften auf Abfertigungen, 

 b) laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensionen, 

 c) Kulanzen, nicht konsumierten Urlaub, Jubiläumsgelder, Heimfallasten und 
Produkthaftungsrisken, 

 d) auf Gesetz oder Verordnung beruhende Verpflichtungen zur Rücknahme und Verwertung von 
Erzeugnissen. 

(9) Ist der dem Geschäftsjahr und früheren Geschäftsjahren zuzurechnende Steueraufwand zu 
niedrig, weil der nach den steuerrechtlichen Vorschriften zu versteuernde Gewinn niedriger als das 
unternehmensrechtliche Ergebnis ist, und gleicht sich der zu niedrige Steueraufwand in späteren 
Geschäftsjahren voraussichtlich aus, so ist in Höhe der voraussichtlichen Steuerbelastung nachfolgender 
Geschäftsjahre eine Rückstellung zu bilden und in der Bilanz gesondert auszuweisen oder im Anhang 
gesondert anzugeben. Soweit eine unversteuerte Rücklage (§ 205) ausgewiesen ist, bedarf es einer 
solchen Rückstellung nicht. Die Rückstellung ist aufzulösen, sobald die höhere Steuerbelastung eintritt 
oder mit ihr voraussichtlich nicht mehr zu rechnen ist. 

(10) Ist der dem Geschäftsjahr und früheren Geschäftsjahren zuzurechnende Steueraufwand zu hoch, 
weil der nach den steuerrechtlichen Vorschriften zu versteuernde Gewinn höher als das 
unternehmensrechtliche Ergebnis ist, und gleicht sich der zu hohe Steueraufwand in späteren 
Geschäftsjahren voraussichtlich aus, so darf in Höhe der voraussichtlichen Steuerentlastung 
nachfolgender Geschäftsjahre ein Abgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz gebildet werden, der 
gesondert auszuweisen ist. Der Betrag ist aufzulösen, sobald die Steuerentlastung eintritt oder mit ihr 
voraussichtlich nicht mehr zu rechnen ist. 


